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(54) Brennkammer einer Gasturbine

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Brennkam-
mer einer Gasturbine mit einer äußeren Brennkammer-
wand (9) und zumindest einer an dieser gelagerten
Schindel (8) sowie mit einer Grundplatte (12) und einem
Brennkammerkopf (3), dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Schindel (8) über die gesamte Länge der Brenn-

kammer (1) erstreckt und an ihrem, bezogen auf die
Durchströmungsrichtung der Brennkammer (1), vorde-
ren Ende in einer Nut (15) der Grundplatte (12) und an
ihrem hinteren Ende in eine Nut (15) der äußeren Brenn-
kammerwand (9) gehalten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Brennkam-
mer einer Gasturbine mit einer äußeren Brennkammer-
wand und zumindest einer an dieser gelagerten Schin-
del, sowie mit einer Grundplatte.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, dass
Brennkammerschindeln an einer tragenden Struktur der
Brennkammeraußenwand, auch als Liner bezeichnet,
befestigt sind. Die Brennkammerschindeln weisen eine
große Anzahl an Effusionskühllöchern an der zur Brenn-
kammer gerichteten Seite auf. Diese Effusionskühllöcher
dienen dazu, die Schindel gegenüber den hohen Tem-
peraturen in der Brennkammer zu kühlen. Weiterhin
weist die Brennkammerschindel zumindest ein Misch-
luftloch auf, durch welches Luft aus dem die Brennkam-
mer außen umgebenden Raum (Ringkanal/Annulus) in
die Brennkammer geleitet wird, um die Verbrennungs-
gase abzukühlen und die Verbrennung abzumagern.
Hierdurch erfolgt insbesondere eine Reduktion der NOx-
Bildung in der Brennkammer. Zusätzlich zu der Kühlung
durch die Effusionskühllöcher sind die Schindeln häufig
mit einer keramischen Beschichtung versehen, welche
als Dämmschicht gegen die hohen Temperaturen in der
Brennkammer wirkt.
[0003] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Lösungen erfolgt die Befestigung der Brennkammer-
schindel an der Brennkammeraußenwand mittels Ge-
windestiften. Diese sind integrale Bestandteile der meist
als Gussteile ausgebildeten Schindeln und weisen ein
Gewinde auf. Durch ein Loch in der Brennkammerau-
ßenwand werden die Gewindestifte durchgeführt und
von der Außenseite her mittels einer Mutter an der Brenn-
kammeraußenwand fixiert.
[0004] Derartige Anordnungen sind beispielsweise
aus der US 6,145,319 A, der EP 0 927 992 A2 oder der
DE 102 14 570 A1 vorbekannt.
[0005] Als nachteilig erweist es sich bei den bekannten
Lösungen, dass durch die hohe thermische Belastung
der Bolzen das Material der Bolzen kriecht. Durch das
Kriechen des Materials wird die Vorspannung des Bol-
zens mittels der Mutter verringert. Dies führt dazu, dass
die Bolzen locker werden und dass sich damit die Schin-
deln lösen können. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass
es bei den gemäß dem Stand der Technik üblicherweise
als Gusskonstruktionen ausgebildeten Schindeln nicht
oder nur bedingt möglich ist, diese mittels eines alterna-
tiven Herstellungsverfahrens, nämlich mittels additiver
Fertigung zu fertigen. Derartige additive Fertigungsver-
fahren sind beispielsweise Selective Laser Sintering, Di-
rect Laser Depositioning oder Elektronenstrahlauftrags-
schweißen. Der Grund für die bedingte Herstellbarkeit
der vorbekannten Konstruktionen liegt insbesondere da-
rin, dass eine kostenintensive horizontale Fertigung ge-
wählt werden muss. Alternativ hierzu ist eine aufwendige
Unterkonstruktion zur Abstützung des Gewindestiftes er-
forderlich. Derartige Unterkonstruktionen sind material-
intensiv und verlängern den Fertigungsprozess und müs-

sen nach der Fertigung von der Schindel entfernt werden.
Auch dies ist alles sehr kostenintensiv.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Brennkammer einer Gasturbine zu schaffen, welche bei
einfachem Aufbau und einfacher, kostengünstiger Her-
stellbarkeit, insbesondere mittels additiver Fertigungs-
verfahren, die Nachteile des Standes der Technik ver-
meidet und eine betriebssichere Konstruktion ermög-
licht.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst, die Un-
teransprüche zeigen weitere vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung.
[0008] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, dass
sich die Schindel über die gesamte Länge der Brenn-
kammer erstreckt und an ihrem vorderen sowie an ihrem
hinteren Ende jeweils in einer Nut gelagert ist. Die Nut
ist am vorderen Ende an der Grundplatte der Brennkam-
mer ausgebildet, während die Nut am hinteren Ende an
der äußeren Brennkammerwand vorgesehen ist.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Lösung ist es so-
mit möglich, vollständig auf die Gewindebolzen zu ver-
zichten. Vielmehr wird die Schindel als gesamtes Bauteil
nur an ihrem vorderen und an ihrem hinteren Endbereich
gelagert. Dies ermöglicht eine einfache, kostengünstige
Herstellbarkeit der Schindel.
[0010] Durch den Verzicht auf Gewindebolzen ist es
möglich, die thermische Belastung der Schindel zu opti-
mieren, da keine Materialanhäufungen, wie im Bereich
der aus dem Stand der Technik bekannten Gewindebol-
zen, vorliegen.
[0011] Die Herstellung der erfindungsgemäßen
Brennkammer kann in einfacher Weise dadurch erfol-
gen, dass die Schindel mit ihrem hinteren Endbereich in
die Nut der äußeren Brennkammerwand eingesteckt
wird. Nachfolgend wird die äußere Brennkammerwand
zusammen mit der Schindel an der Grundplatte montiert,
indem der vordere Endbereich der Schindel in die Nut
der Grundplatte eingeführt wird. Nachfolgend erfolgt ein
Verschweißen der äußeren Brennkammerwand mit der
Grundplatte.
[0012] Erfindungsgemäß ist es möglich, die sich über
die gesamte Länge der Brennkammer erstreckende
Schindel beliebig zu gestalten. Insbesondere ist es mög-
lich, in Umfangsrichtung mehrere Schindeln nebenein-
ander anzuordnen. Hierdurch ist ein einfacher Aufbau
der erfindungsgemäßen Brennkammer möglich, welcher
kostengünstig zu realisieren ist. Hierzu trägt auch bei,
dass die erfindungsgemäße Schindel kostengünstig mit-
tels additiver Verfahren in vertikaler Fertigung herstellt
werden kann.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Schindel somit an
ihrem vorderen und ihrem hinteren Ende jeweils eine Fe-
der auf, welche in die jeweilige Nut eingesteckt wird. So-
wohl die Feder als auch die Nut können sich über den
gesamten Umfang erstrecken oder auch segmentiert
ausgebildet sein.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
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Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung
beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Gasturbinentriebwerks gemäß der vor-
liegenden Erfindung;

Fig. 2 eine vereinfachte Seiten-Schnittansicht
einer Brennkammer gemäß dem Stand
der Technik;

Fig. 3 eine Teil-Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Brennkammer im noch nicht fertig-
gestellten Zustand;

Fig. 4 eine Detailansicht, analog Fig. 3, im fer-
tiggestellten Zustand; und

Fig. 5 und 6 Detailansichten der hinteren Endberei-
che und Lagerungen der Schindel in ver-
schiedenen Ausgestaltungsvarianten.

[0015] Das Gasturbinentriebwerk 110 gemäß Fig. 1 ist
ein allgemein dargestelltes Beispiel einer Turbomaschi-
ne, bei der die Erfindung Anwendung finden kann. Das
Triebwerk 110 ist in herkömmlicher Weise ausgebildet
und umfasst in Strömungsrichtung hintereinander einen
Lufteinlass 111, einen in einem Gehäuse umlaufenden
Fan 112, einen Mitteldruckkompressor 113, einen Hoch-
druckkompressor 114, eine Brennkammer 115, eine
Hochdruckturbine 116, eine Mitteldruckturbine 117 und
eine Niederdruckturbine 118 sowie eine Abgasdüse 119,
die sämtlich um eine zentrale Triebwerksmittelachse 101
angeordnet sind.
[0016] Der Mitteldruckkompressor 113 und der Hoch-
druckkompressor 114 umfassen jeweils mehrere Stufen,
von denen jede eine in Umfangsrichtung verlaufende An-
ordnung fester stationärer Leitschaufeln 120 aufweist,
die allgemein als Statorschaufeln bezeichnet werden
und die radial nach innen vom Triebwerksgehäuse 121
in einen ringförmigen Strömungskanal durch die Kom-
pressoren 113, 114 vorstehen. Die Kompressoren wei-
sen weiter eine Anordnung von Kompressorlaufschau-
feln 122 auf, die radial nach außen von einer drehbaren
Trommel oder Scheibe 125 vorstehen, die mit Naben 126
der Hochdruckturbine 116 bzw. der Mitteldruckturbine
117 gekoppelt sind.
[0017] Die Turbinenabschnitte 116, 117, 118 weisen
ähnliche Stufen auf, umfassend eine Anordnung von fes-
ten Leitschaufeln 123, die radial nach innen vom Gehäu-
se 121 in den ringförmigen Strömungskanal durch die
Turbinen 116, 117, 118 vorstehen, und eine nachfolgen-
de Anordnung von Turbinenschaufeln 124, die nach au-
ßen von einer drehbaren Nabe 126 vorstehen. Die Kom-
pressortrommel oder Kompressorscheibe 125 und die
darauf angeordneten Schaufeln 122 sowie die Turbinen-
rotornabe 126 und die darauf angeordneten Turbinen-

laufschaufeln 124 drehen sich im Betrieb um die Trieb-
werksmittelachse 101.
[0018] Die Fig. 2 zeigt eine vereinfachte vergrößerte
Darstellung einer aus dem Stand der Technik bekannten
Brennkammer 1. Diese umfasst ein Hitzeschild 2, einen
Brennkammerkopf 3 und eine Brennkammerdichtung 4.
Weiterhin ist eine äußere Brennkammerwand 9 vorge-
sehen, in welcher Zumischlöcher 5 ausgebildet sind. Auf
die Darstellung von Effusionslöchern und Prallkühllö-
chern wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet. Die
Brennkammerwand 9 ist mittels Brennkammeraufhän-
gungen 10 und Brennkammerflanschen 11 gelagert, so
wie dies aus dem Stand der Technik bekannt ist.
[0019] Im Innenraum der Brennkammerwand 9 sind
Schindeln 8 angeordnet, welche einstückig mit Bolzen 6
versehen sind und mittels Muttern 7, welche Löcher in
der Brennkammerwand 9 durchgreifen, gesichert sind.
Die Brennkammerwand 9 ist an ihrem vorderen Endbe-
reich mit einer Grundplatte 12 verbunden, üblicherweise
verschweißt.
[0020] Die Fig. 3 und 4 zeigen die erfindungsgemäße
Ausgestaltung der Brennkammer. Dabei sind gleiche
Teile mit gleichen Bezugsziffern versehen.
[0021] Die Fig. 3 und 4 verdeutlichen, dass die mit dem
Brennkammerkopf 3 verbundene Grundplatte 12 an ih-
rem Umfang eine Nut 15 aufweist. In die Nut 15 ist eine
Feder 16 einsteckbar, welche am vorderen Ende der
Schindel 8 ausgebildet ist. Die Schindel 8 erstreckt sich
über die gesamte Länge der Brennkammer und weist an
ihrem hinteren Ende ebenfalls eine Feder 16 auf. Diese
ist ebenfalls in eine Nut 15 einsteckbar, welche am hin-
teren Endbereich der Brennkammerwand 9 ausgebildet
ist.
[0022] Zur Abstützung sind Stützstege 17 vorgesehen,
welche einen korrekten Abstand der Schindel 8 zu der
Brennkammerwand 9 gewährleisten, um einen Kühlluft-
raum 23 auszubilden. In diesen wird Kühlluft durch Prall-
kühllöcher 19 eingeführt. Die Kühlluft strömt durch Effu-
sionslöcher 20 durch die Schindel 8, um diese zu kühlen.
[0023] Die Fig. 3 zeigt einen Zustand, in welchem die
Schindel 8 mittels ihrer hinteren Feder 16 in die Nut der
Brennkammerwand 9 eingeführt ist. Zur Sicherung kann
ein temporärer Sicherungsstift 22 dienen. Die Brennkam-
merwand 9 wird dann zusammen mit der Schindel 8 auf
die Grundplatte 12 geschoben. Daraufhin kann die
Brennkammerwand 9 mit dem Brennkammerkopf 3 ver-
schweißt werden. Somit ergibt sich der in Fig. 4 gezeigte
fertiggestellte Zustand. Das Bezugszeichen 13 zeigt eine
Schweißnaht 13 zwischen dem Brennkammerkopf 3 und
der Brennkammerwand 9. Die Schweißnaht 13 wird an
einer in Fig. 3 gezeigten Schweißfläche 14 ausgebildet.
[0024] Die Fig. 5 und 6 zeigen den rückwärtigen Teil
der Schindel 8. Diese ist, wie erwähnt, mittels ihrer Feder
16 in die Nut 15 der Brennkammerwand 9 eingesteckt.
Zur Kühlung dieses Bereiches können zusätzliche Kühl-
löcher 21 vorgesehen sein.
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Bezugszeichenliste:

[0025]

1 Brennkammer
2 Hitzeschild
3 Brennkammerkopf
4 Brennerdichtung
5 Zumischlöcher
6 Bolzen
7 Mutter
8 Schindel
9 Brennkammerwand / Liner
10 Brennkammeraufhängung
11 Brennkammerflansch
12 Grundplatte
13 Schweißnaht Brennkammerkopf 3 - Liner 9
14 Schweißfläche Brennkammerkopf 3 - Liner 9
15 Nut
16 Feder
17 Stützsteg
18 Belochung der Grundplatte 12
19 Prallkühlloch
20 Effusionsloch
21 Kühlloch
22 temporärer Fixierungsstift
23 Kühlluftraum

101 Triebwerksmittelachse
110 Gasturbinentriebwerk / Kerntriebwerk
111 Lufteinlass
112 Fan
113 Mitteldruckkompressor (Verdichter)
114 Hochdruckkompressor
115 Brennkammer
116 Hochdruckturbine
117 Mitteldruckturbine
118 Niederdruckturbine
119 Abgasdüse
120 Leitschaufeln
121 Triebwerksgehäuse
122 Kompressorlaufschaufeln
123 Leitschaufeln
124 Turbinenschaufeln
125 Kompressortrommel oder -scheibe
126 Turbinenrotornabe
127 Auslasskonus

Patentansprüche

1. Brennkammer einer Gasturbine mit einer äußeren
Brennkammerwand (9) und zumindest einer an die-
ser gelagerten Schindel (8) sowie mit einer Grund-
platte (12) und einem Brennkammerkopf (3), da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Schindel (8)
über die gesamte Länge der Brennkammer (1) er-
streckt und an ihrem, bezogen auf die Durchströ-

mungsrichtung der Brennkammer (1), vorderen En-
de in einer Nut (15) der Grundplatte (12) und an ih-
rem hinteren Ende in eine Nut (15) der äußeren
Brennkammerwand (9) gehalten ist.

2. Brennkammer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein vorderer Endbereich der äuße-
ren Brennkammerwand (9) mit der Grundplatte ver-
schweißt ist.

3. Brennkammer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nut (15) als Umfangsnut
ausgebildet ist.

4. Brennkammer nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (15) als
segmentierte Nut ausgebildet ist.

5. Brennkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Nut
(15) Kühllöcher (21) ausgebildet sind.

6. Brennkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schindel (8) an
ihrem vorderen und/oder an ihrem hinteren Endbe-
reich mit einer Feder (16) zur Einführung in die Nut
(15) versehen ist.

7. Brennkammer nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (16) als Umfangsring oder
segmentiert ausgebildet ist.

8. Brennkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schindel (8) als
am Umfang der Brennkammer (1) segmentiertes
Teil ausgebildet ist.

9. Brennkammer nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Schindeln (8) am Umfang
der Brennkammer (1) vorgesehen sind.

5 6 



EP 2 921 778 A1

5



EP 2 921 778 A1

6



EP 2 921 778 A1

7



EP 2 921 778 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 921 778 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 921 778 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 6145319 A [0004]
• EP 0927992 A2 [0004]

• DE 10214570 A1 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

